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Beschluss des Akkreditierungsrates 

Antrag: 03.2 Ergänzung eines Kombinationsstudiengangs durch die 
Aufnahme weiterer Teilstudiengänge 

Studiengang: Geschichts- und Kulturwissenschaften 
(Kombinationsstudiengang), B.A. 

Hochschule: Justus-Liebig-Universität Gießen 
Standort: Gießen 

Datum: 06.12.2023 

Teilstudiengänge: 

Romanistik, B.A. 
Begutachtungsfrist: 01.10.2020 - 30.09.2028 

Anglophone Studies, B.A. 
Begutachtungsfrist: 01.10.2020 - 30.09.2028 

Romanistik, B.A. 
Begutachtungsfrist: 01.10.2022 - 30.09.2030 

Anglophone Studies, B.A. 
Begutachtungsfrist: 01.10.2022 - 30.09.2028 

1. Entscheidung 

Romanistik, B.A. 

Der Akkreditierungsrat stellt auf Grundlage des Prüfberichts der Agentur (Ziffer 1 des 
Akkreditierungsberichts) sowie der Antragsunterlagen der Hochschule fest, dass die formalen Kriterien 
erfüllt sind. 

Der Akkreditierungsrat stellt auf Grundlage des Gutachtens des Gutachtergremiums (Ziffer 2 des 
Akkreditierungsberichts) sowie der Antragsunterlagen der Hochschule fest, dass die fachlich-
inhaltlichen Kriterien erfüllt sind. 

Anglophone Studies, B.A. 

Der Akkreditierungsrat stellt auf Grundlage des Prüfberichts der Agentur (Ziffer 1 des 
Akkreditierungsberichts) sowie der Antragsunterlagen der Hochschule fest, dass die formalen Kriterien 
erfüllt sind. 
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Der Akkreditierungsrat stellt auf Grundlage des Gutachtens des Gutachtergremiums (Ziffer 2 des 
Akkreditierungsberichts) sowie der Antragsunterlagen der Hochschule fest, dass die fachlich-
inhaltlichen Kriterien erfüllt sind. 

Romanistik, B.A. 

Der Akkreditierungsrat stellt auf Grundlage des Prüfberichts der Agentur (Ziffer 1 des 
Akkreditierungsberichts) sowie der Antragsunterlagen der Hochschule fest, dass die formalen Kriterien 
erfüllt sind. 

Der Akkreditierungsrat stellt auf Grundlage des Gutachtens des Gutachtergremiums (Ziffer 2 des 
Akkreditierungsberichts) sowie der Antragsunterlagen der Hochschule fest, dass die fachlich-
inhaltlichen Kriterien erfüllt sind. 

Anglophone Studies, B.A. 

Der Akkreditierungsrat stellt auf Grundlage des Prüfberichts der Agentur (Ziffer 1 des 
Akkreditierungsberichts) sowie der Antragsunterlagen der Hochschule fest, dass die formalen Kriterien 
erfüllt sind. 

Der Akkreditierungsrat stellt auf Grundlage des Gutachtens des Gutachtergremiums (Ziffer 2 des 
Akkreditierungsberichts) sowie der Antragsunterlagen der Hochschule fest, dass die fachlich-
inhaltlichen Kriterien erfüllt sind. 

2. Auflagen 

3. Begründung 

Romanistik, B.A. 

Die im Akkreditierungsbericht enthaltene Bewertung des Studiengangs auf Grundlage der formalen 
und fachlich-inhaltlichen Kriterien ist nachvollziehbar, vollständig und gut begründet. Die aus der 
Bewertung resultierenden Entscheidungsvorschläge der Agentur und des Gutachtergremiums sind 
gleichfalls plausibel, so dass der Akkreditierungsrat nach eingehender Behandlung keinen Grund mehr 
für eine abweichende Entscheidung sieht. 

Erste Behandlung 

Auf Seite 37 des Akkreditierungsberichts stellt die Agentur fest, dass zusammen mit dem 
Abschlusszeugnis regelhaft ein Diploma Supplement vergeben wird; zugleich stellt die Agentur fest, 
dass das Diploma Supplement nicht der aktuellen zwischen Kultusministerkonferenz und 
Hochschulrektorenkonferenz abgestimmten Fassung entspricht. 

Der Akkreditierungsrat stellt fest, dass für das als Anlage zum Selbstevaluationsbericht dokumentierte 
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programmspezifische Belegexemplar nicht die zum Zeitpunkt der Antragstellung jüngste Fassung von 
2018 verwendet wurde; auch in § 36 der Allgemeinen Bestimmungen für Bachelor- und 
Masterstudiengänge der Justus-Liebig-Universität Gießen (i.d.F.v. 20. Februar 2019) ist nicht explizit 
die Verwendung der aktuellen Vorlage vorgesehen. 

Die Hochschule muss dementsprechend in geeigneter Form gewährleisten, dass für das Diploma 
Supplement die aktuelle zwischen der Kultusministerkonferenz und der Hochschulrektorenkonferenz 
abgestimmte Fassung verwendet wird. 

Zweite Behandlung 

Die Hochschule hat fristgerecht eine Stellungnahme gemäß § 22 Abs. 3 der Musterrechtsverordnung 
bzw. der entsprechenden Regelung in der anwendbaren Landesverordnung eingereicht und mit der 
Stellungnahme die Verwendung der Diploma Supplements in der aktuellen zwischen der 
Kultusministerkonferenz und der Hochschulrektorenkonferenz abgestimmten Fassung nachgewiesen. 
Deshalb war eine erneute Beschlussfassung des Akkreditierungsrates erforderlich. Die avisierte 
Auflage wird nicht erteilt. 

Der Akkreditierungsrat weist darauf hin, dass zur Berechnung des neuen Akkreditierungszeitraums 
eine vorhandene außerordentliche Fristverlängerung aufgrund von Covid-19 berücksichtigt wurde 
(Antrag 10011420). Der Akkreditierungszeitraum verlängert sich dadurch nicht, d.h. die gewährte 
Verlängerung wird entsprechend dem Genehmigungsschreiben zum Fristverlängerungsantrag auf den 
neuen Akkreditierungszeitraum angerechnet. 

Anglophone Studies, B.A. 

Die im Akkreditierungsbericht enthaltene Bewertung des Studiengangs auf Grundlage der formalen 
und fachlich-inhaltlichen Kriterien ist nachvollziehbar, vollständig und gut begründet. Die aus der 
Bewertung resultierenden Entscheidungsvorschläge der Agentur und des Gutachtergremiums sind 
gleichfalls plausibel, so dass der Akkreditierungsrat nach eingehender Behandlung keinen Grund mehr 
für eine abweichende Entscheidung sieht. 

Erste Behandlung 

Auf Seite 37 des Akkreditierungsberichts stellt die Agentur fest, dass zusammen mit dem 
Abschlusszeugnis regelhaft ein Diploma Supplement vergeben wird; zugleich stellt die Agentur fest, 
dass das Diploma Supplement nicht der aktuellen zwischen Kultusministerkonferenz und 
Hochschulrektorenkonferenz abgestimmten Fassung entspricht. 

Der Akkreditierungsrat stellt fest, dass für das als Anlage zum Selbstevaluationsbericht dokumentierte 
programmspezifische Belegexemplar nicht die zum Zeitpunkt der Antragstellung jüngste Fassung von 
2018 verwendet wurde; auch in § 36 der Allgemeinen Bestimmungen für Bachelor- und 
Masterstudiengänge der Justus-Liebig-Universität Gießen (i.d.F.v. 20. Februar 2019) ist nicht explizit 
die Verwendung der aktuellen Vorlage vorgesehen. 

Die Hochschule muss dementsprechend in geeigneter Form gewährleisten, dass für das Diploma 
Supplement die aktuelle zwischen der Kultusministerkonferenz und der Hochschulrektorenkonferenz 
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abgestimmte Fassung verwendet wird. 

Zweite Behandlung 

Die Hochschule hat fristgerecht eine Stellungnahme gemäß § 22 Abs. 3 der Musterrechtsverordnung 
bzw. der entsprechenden Regelung in der anwendbaren Landesverordnung eingereicht und mit der 
Stellungnahme die Verwendung der Diploma Supplements in der aktuellen zwischen der 
Kultusministerkonferenz und der Hochschulrektorenkonferenz abgestimmten Fassung nachgewiesen. 
Deshalb war eine erneute Beschlussfassung des Akkreditierungsrates erforderlich. Die avisierte 
Auflage wird nicht erteilt. 

Der Akkreditierungsrat weist darauf hin, dass zur Berechnung des neuen Akkreditierungszeitraums 
eine vorhandene außerordentliche Fristverlängerung aufgrund von Covid-19 berücksichtigt wurde 
(Antrag 10011420). Der Akkreditierungszeitraum verlängert sich dadurch nicht, d.h. die gewährte 
Verlängerung wird entsprechend dem Genehmigungsschreiben zum Fristverlängerungsantrag auf den 
neuen Akkreditierungszeitraum angerechnet. 

Romanistik, B.A. 

Die im Akkreditierungsbericht enthaltene Bewertung des Studiengangs auf Grundlage der formalen 
und fachlich-inhaltlichen Kriterien ist nachvollziehbar, vollständig und gut begründet. Die aus der 
Bewertung resultierenden Entscheidungsvorschläge der Agentur und des Gutachtergremiums sind 
gleichfalls plausibel, so dass der Akkreditierungsrat nach eingehender Behandlung keinen Grund mehr 
für eine abweichende Entscheidung sieht. 

Erste Behandlung 

Auf Seite 37 des Akkreditierungsberichts stellt die Agentur fest, dass zusammen mit dem 
Abschlusszeugnis regelhaft ein Diploma Supplement vergeben wird; zugleich stellt die Agentur fest, 
dass das Diploma Supplement nicht der aktuellen zwischen Kultusministerkonferenz und 
Hochschulrektorenkonferenz abgestimmten Fassung entspricht. 

Der Akkreditierungsrat stellt fest, dass für das als Anlage zum Selbstevaluationsbericht dokumentierte 
programmspezifische Belegexemplar nicht die zum Zeitpunkt der Antragstellung jüngste Fassung von 
2018 verwendet wurde; auch in § 36 der Allgemeinen Bestimmungen für Bachelor- und 
Masterstudiengänge der Justus-Liebig-Universität Gießen (i.d.F.v. 20. Februar 2019) ist nicht explizit 
die Verwendung der aktuellen Vorlage vorgesehen. 

Die Hochschule muss dementsprechend in geeigneter Form gewährleisten, dass für das Diploma 
Supplement die aktuelle zwischen der Kultusministerkonferenz und der Hochschulrektorenkonferenz 
abgestimmte Fassung verwendet wird. 

Zweite Behandlung 

Die Hochschule hat fristgerecht eine Stellungnahme gemäß § 22 Abs. 3 der Musterrechtsverordnung 
bzw. der entsprechenden Regelung in der anwendbaren Landesverordnung eingereicht und mit der 
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Stellungnahme die Verwendung der Diploma Supplements in der aktuellen zwischen der 
Kultusministerkonferenz und der Hochschulrektorenkonferenz abgestimmten Fassung nachgewiesen. 
Deshalb war eine erneute Beschlussfassung des Akkreditierungsrates erforderlich. Die avisierte 
Auflage wird nicht erteilt. 

Der Akkreditierungsrat weist darauf hin, dass zur Berechnung des neuen Akkreditierungszeitraums 
eine vorhandene außerordentliche Fristverlängerung aufgrund von Covid-19 berücksichtigt wurde 
(Antrag 10011420). Der Akkreditierungszeitraum verlängert sich dadurch nicht, d.h. die gewährte 
Verlängerung wird entsprechend dem Genehmigungsschreiben zum Fristverlängerungsantrag auf den 
neuen Akkreditierungszeitraum angerechnet. 

Anglophone Studies, B.A. 

Die im Akkreditierungsbericht enthaltene Bewertung des Studiengangs auf Grundlage der formalen 
und fachlich-inhaltlichen Kriterien ist nachvollziehbar, vollständig und gut begründet. Die aus der 
Bewertung resultierenden Entscheidungsvorschläge der Agentur und des Gutachtergremiums sind 
gleichfalls plausibel, so dass der Akkreditierungsrat nach eingehender Behandlung keinen Grund mehr 
für eine abweichende Entscheidung sieht. 

Erste Behandlung 

Auf Seite 37 des Akkreditierungsberichts stellt die Agentur fest, dass zusammen mit dem 
Abschlusszeugnis regelhaft ein Diploma Supplement vergeben wird; zugleich stellt die Agentur fest, 
dass das Diploma Supplement nicht der aktuellen zwischen Kultusministerkonferenz und 
Hochschulrektorenkonferenz abgestimmten Fassung entspricht. 

Der Akkreditierungsrat stellt fest, dass für das als Anlage zum Selbstevaluationsbericht dokumentierte 
programmspezifische Belegexemplar nicht die zum Zeitpunkt der Antragstellung jüngste Fassung von 
2018 verwendet wurde; auch in § 36 der Allgemeinen Bestimmungen für Bachelor- und 
Masterstudiengänge der Justus-Liebig-Universität Gießen (i.d.F.v. 20. Februar 2019) ist nicht explizit 
die Verwendung der aktuellen Vorlage vorgesehen. 

Die Hochschule muss dementsprechend in geeigneter Form gewährleisten, dass für das Diploma 
Supplement die aktuelle zwischen der Kultusministerkonferenz und der Hochschulrektorenkonferenz 
abgestimmte Fassung verwendet wird. 

Zweite Behandlung 

Die Hochschule hat fristgerecht eine Stellungnahme gemäß § 22 Abs. 3 der Musterrechtsverordnung 
bzw. der entsprechenden Regelung in der anwendbaren Landesverordnung eingereicht und mit der 
Stellungnahme die Verwendung der Diploma Supplements in der aktuellen zwischen der 
Kultusministerkonferenz und der Hochschulrektorenkonferenz abgestimmten Fassung nachgewiesen. 
Deshalb war eine erneute Beschlussfassung des Akkreditierungsrates erforderlich. Die avisierte 
Auflage wird nicht erteilt. 

Der Akkreditierungsrat weist darauf hin, dass zur Berechnung des neuen Akkreditierungszeitraums 
eine vorhandene außerordentliche Fristverlängerung aufgrund von Covid-19 berücksichtigt wurde 
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(Antrag 10011420). Der Akkreditierungszeitraum verlängert sich dadurch nicht, d.h. die gewährte 
Verlängerung wird entsprechend dem Genehmigungsschreiben zum Fristverlängerungsantrag auf den 
neuen Akkreditierungszeitraum angerechnet. 


